
1l-/lJSJo der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

DER B UND E S MI N IST ER des Nationalmtcs XVll. GCSClZecbun.gsPCTJodc 
FÜR JUSTIZ 

7319/1-Pr 1/90 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 4953/J-NR/1990 

L;JJZ ,AB 

j990 -03- 21 
zu l;QS-3 IJ 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Dillersberger, Mag. Haupt (4953/J), betreffend das 

Strafverfahren gegen Vizekanzler Dipl.lng. Josef Riegler, 

beantworte ich wie fOlgt: 

Zu 1: 

Ich verweise auf die einliegenden Kopien der Berichte der 

Staatsanwaltschaft Wien vom 25.10.1989, 30.10.1989 und vom 

10011. 1989 sowie der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 

3101001989, 6.11. 1989 und vom 17011.1989. 

Zu 2: 

Nach dem Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft Wien 

durchgeführten Erhebungen war die Vizekanzler 

Diplolngo Josef Riegler angelastete Tat jedenfalls 

verjährt, weshalb die - lediglich für den Strafaufhe­

bungsgrund der tätigen Reue relevante - Frage der Recht­

zeitigkeit der Schadensgutmachung nicht mehr zu prüfen war. 

Zu 3: 
Die Verjährung stellt einen materiell-rechtlichen straf­

aufhebungsgrund dar, der von Amts wegen wahrzunehmen ist 
und die weitere Verfolgung des einer strafbaren Handlung 

Verdächtigen hindert. Aus der Zurücklegung e{ner Anzeige 
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f wegen Verjährung der Tat können keine Rückschlüsse auf den 

Tatverdacht gezogen werden. 

Im übrigen verweise ich auf die im Art.6 Abs.2 MRK nor­

mierte Unschuldsvermutung . 

. 1. Beilagen 
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IRIEPUBDJIl( öSTERRIEBCIHl 
Olberrstaatsauf'iwalischaft Wöen 

aStA 24261/89 

Wien, am 31. Oktober 1989 
Museumstraße 12 
A-1016 Wien 

Briefanschrift 
A-1016, Postfach 51 

Telefon 
022 2/96 22-0" 

~chb~~~~r Dr. Bierlein 

Klappe 3 G 3 (DW) 

.. .........,.~ 

I JUi~Ut~;~:N:~ i tKIU;.! h.i'fLO\) HL I 

---Betrifft: St~afanzeige gegen Vizekanzler Dipl.lng. Josef 
Riegler wegen § 134 Abs. 1 und 3 StGB. 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

in L~ i e n 

Die Oberstaatsanwaltschaft 

Wien beehrt sich, unter Bezugnahme 

auf § 8 Abs. 1 StAG den Bericht 

der Staatsanwaltschaft Wien 

vom 25. Oktober 1989, 

15 a St 78662/89, mit dem 

~rsuchen um Kenntnisnahme 

und dem Bericht vorzulegen, 
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daß beabsichtigt ist, das von der Staatsanwaltschaft 

vorgeschlagene Vorhaben zu genehmigen; darüber 

hinaus wird jedoch in Aussicht genommen, die 

Staatsanwaltschaft anzuleiten, auch die Frage der 

Verjährung in ihre Sachverhaltsprüfung miteinzubeziehen. 

Denn die in Rede stehende Abfertigung soll - zumindest 

nach dem Inhalt der vorliegenden Medienberichte 

(siehe beiliegende Kopie aus der Tageszeitung 

"Die Presse" vom 19. Oktbber 1989) - bereits im Jahr 1983 

ausbezahlt worden sein. Hinsichtlich einer allfälligen ~ -
nach dem bisherigen Informationsstand erst im Oktober 1989 

bekannt gewordenen - Zueignungshandlung, welche nach ha. 

Auffassung im Sinne des herrschenden (der wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise folgenden) Zueignungsbegriffes 

objektiv schon b~i bloßer (doloser) Kenntnisnahme der 

Gutschrift und Belassung der Summe auf dem Konto bzw. 

durch Vermengung mit anderen Kontobeträgen (und nicht erst 

durch einen formalen Verfügungsakt) indiziert erschiene, 

wäre im Falle der Beendigung des deliktischen Verhaltens 

~ Beginn der im konkreten Fall Platz greifenden 

fünf jährigen Verjährungsfrist des § 57 Abs. 3 StGB die 

Strafbarkeit zufolge Verjährung erloschen. Zur Klärung 

dieser- Frage wird daher auf den Zeitpunkt der 

Deliktsvollendung (Manifestation der Zueignung) besonderes 

Augenmerk zu legen sein. 

Die Eignung einer irrtümlich erfolgten Gutschrift 

auf dem Bankkonto als Tatobjektdes § 134 StGB ist nach 
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haG Ansicht zu bejahen; hiezu darf auf Mayerhofer-Rieder, 

StGB3, ENr. 7, Leukauf-Steininger, StGB 2, RN 12, 3ertel in 

WK, RN 17 f. zu § 134.und SSt 23/57 verwiesen werden. 

Der von Kienapfel in BT 11, RN 10 zu § 134 vertretenen 

gegenteiligen Meinung folgt die Oberstaatsanwaltschaft 

Wien - in Übereinstimmung mit der Judikatur des Obersten 

Gerichtshofes-nicht. 

1 Berichtserstschrift 

3 Beilagen 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 
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Obershsaisarawaltschslt W I:~ 

An die 

3 0 {) i\T 1989 .. --Mla. 
Elogel. um . • ... - 1 5 ti S t 7 '3 • 6 6 2 / :3 9 - 1 

h ' ,. Beilagen ._Aki fae,m........... ~ 

- OSiA ........ 'k.':?._'l:::t:1/_· 
Obcrstaatianwaltschaft Yien 

Betrifft: ,.. t J: • . . ) r il ! a n Z 21 9 0 g~ :1 -: n Di p 1 • In~. J 0 S .: f R I =: ~ L E R VI e -
g~n j 134 StG!3; 

B~ZU9: ~ 3 3tft.G;, 

'3(:r~chtsverfass,::r: Staatsan\/al t Dr. JoseJ REDL; 

AnlagGn:. Kopi~n dar "~euen" Kron3n-Zeitun~"' vom 
J.~.10.193~, "AI-Tagblatt" '/0:11 19.10.1989 und 
"?rJSs2" vo~ 19.10.1989. 

~.f 
! . 

:.;. 

t~n ist zu .:ntn::;hm2n,. Jaß ;101 Jahre 
. , 

19'33 an Di ;i 1 • 

Parlamentsdirektion 

eine ~~fertiJuns in H6he von 

s 737.324,-- ausb2zahlt wurd2. 
./" 

diaS0~ I~sa~rnanhans wurda von 

In 

s t r a f ha r s n :~ an t:! 1 LI 11 g na c:, cl e::J : 13't 

( 0 ".e " 11" ~ r I I '... J ,) Absatz 1 und ,'\0 S atz 3 ) 

z\'I2it2r ;:-al1) S tG8 jGJuD2rt. 

ist •• '" • 1,..+' .• t ,) ~ a '; 5 1 C ,t .. 1 -4 , zun'lchst 

Par 1 a:'1 .;: il t s d ip k t ion U b ~ r den Vor J J n 3 

anl:i31ich der ,'\uszahlung der ,\bf~r-

ti :J u n J S S LI ij::l e an 0 i j) 1. In 9 • J 0 s'? f 
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-". .~ ... , ...... 

R I::: G L r:: R so W i ~ ij b ,:; r die ~:.i c :z z a h 1 LI n 9 cl e s ß 2 t rag.: s (; in Hin b 1 i c k 

auf ~ 167 StG3) einzuholen. Nach ~inlanJen der Stellungnahme 

werden diJ Tatbildmtißigk~it und der "2twafge Tatort (z~r-

fra g 1 i c :, 2 n Z c i t ';1 a r 0 i P 1 0 I n J 0 ~ E G L ~ R i n G r a z W 0 h n h a F tun d 

b2rufst3tig) abzukl~r8ns2in. 

Nach e 1. n 2 rA u S k u n f t derStaats'an"wal tschaft Graz vom , . ; 
25.10.1909 ist dort ~c~in Verfahran g~len Dipl. Ina. Jos~f 

RI~GLE~ anhlngig. 

Staatsanwaltschaft Wien 

Jlil 

" J 

" " 

! . " 

"" r 
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'/I\~ ~~~ . 

\~:'\o.1 ~&' 
I.':' " 

zurück @ SkepsiS; ob jetrt tatsächlich große Reformen kommen 

E~o I~~n! ~f1)~~ ~@B~ ~~~ 
d ,f K~~$~~ECßIII\1fK!1@g~@[ill~ 

bisher innehatte: Generalsek-. ~ 
retär der SED, Vorsitzender~ ö 
des Stu;;tsrates (StaatscheO & 
und Vorsitzender des Natio­
nalen Verteidigungsrates. Der 
schwerkranke Honecker geht 
in Pension. Er muß sich dem- . 
nächst einer schwierigen Ope­
ration wegen Bauchspeichel­
drüsenkrebs unterziehen. 

In Bunn erklärte Regie­
rungssprecher Klein in einer 
ersten Reaktion auf den Per­
sonalwechsel in der DDR­
Führung, es sei zu hoffen, daß 
damit auch politische Konse­
q~enzen verbunden . seien. 
Klein wiederholte das Ange­
bot von Bundeskanzler Kohl, 
Reformen in der DDR mit um­
fassender West-Hilfe zu unter-
,stützen. fEIU!J li13aJllfJ/lU ml« oISJ61l'1Jf/G0' fFfiJMfJ(1: /i!JrQUflE DiJa(1 {j{j~~erQIl D~ 

Vizekanzler' strengt Klage an Q lEine Million S zuruckbezahit 

~Ies~mkm~h ·lliJilllli &~g@utJ~rm~[ffilIDg WlID~~@il 
wiril R~@~~@IT ~~~~~~~~~[illrm[illilll~ \'F@IT r 
Wien. - Der Parteienstreit um die widerrechtlich ausbe- .'. 0 Das Gesamteinkommen der. 

nhlte .~illionenabfertigungerreichte gestern seinen negatl o Politiker€larf, wie geplant; die . 
ven Hohepunkt: FPÖ-Chef Haider verlangte allen /Ernstes, Höhe eines Ministergehaltes 
die Staatsanwaltschaft müßte prüfen, ob VIzekanzler Rlegler nicht mehr übersteigen. 
eine Unterschlagung verübt habe. Der ÖVP-Chef selbst ist Im bürgerlichen Lager' 

· entschlossen, Haider wegen Verleumdung zu klagen. herrscht jetzt Eiszeit: Riegler 
Haid.:,r untermauerte seine 0 Er nahm einen Kredit auf. : erklärte, di~. Gesprächsfähig­

Forderung nach einem Straf- um die Abfertigung vo~ keit zur Ff.Ö sei vorläufig zer­
verfahren mit einem Kom- 737.324 Schilling samt Zinsen stört. OVP-Justizsprecher 
mentar von Justizminister zurückzuzahlen. Graff bezichtige Haider unter 
Foregger zum § 134 des Straf- 0 Er beauftragte seinen anderem mit der Argumenta­
gesetzbuches. Demnach ma- Rechtsanwalt, Dr. Heinrich tionder Verleumdung: "Je-
ehe sich jemand, der ein irr- dem es kann doch passieren, 

· tümlich überwiesenes Gutha- VON DIETER KINDERMANN daß er einmal etwas ausbe-
ben behalte, der Unterschla- zahlt kriegt und sich denkt-' 
gung sr huldig. Voraussetzung Wille, den FPÖ- Chef wegen die werden schon wissen, was 

o 1Dl!~ $~~lfü'~W~&'ßi@':': 
müssen vorläUfig mit ~~. 
Strafverfahren we~. ,:):{) .. 
Verdachtes rechnen. ;.MTh;:l; 
Panzer an die Golifrom& [j;j, 
fert zu haben. D~5 . ' ... 
stern Ministeria1r2t 
berger aus dem Jus' 
rium mil, '.,,' 
o lHJeü'beri 1F!.m • .. -~';:i'\~[ 
Schauspieler und .(Q' .' 
schützer, kehrt j~~ 
geordneter in daa l?1"lli"~~ 1 
zurück. Er wird d!@:' . 
Mandatarin Astri«l1 . ~ 
die ihr. viertes Kind 
ersetzen. " :i'~:·::.-\i" 

o Roberi ILJlCha~. /1-li 
Verteidigungsminis~p~~~' 
jetzt den Pilotenmmgd 1.liJ.~ 
Bundesheer . &~; 
Künftig sollen weM lJi~.~: 
ziere, sondern auclQ), !~: 
Chargen zum l?llofLelil\'~: 
~ildet werden. . ~ : .': r;;l!> 

dazu sei aber, wie Justizexper- verleumderischer Unterstel- sie getan haben." 
·ten der "Krone" erklärten, lung zu klagen. ~~-oo:--:-------.-:-~~ ____ ,-,.. __ ~~~;;oa;;5 

: ~d~::~~~t~~~i~J~2 ö~~~~v:a~d~sf~~:,Uti~~8Wrni~~OOrlliW~@j®mi!rnJIDr*@ffiID~mr~Z. 
: be Und das dürft R' 1 er der "Krone" ankündigte, Wleri:'~'Je näher derl; oezem.beriucJ..m·«!~.tillcid' 
• er~te Expertisen, ~a~~ ~~~~~ den auf Eis liegenden Privile- NachtfalÜver1X)Uiikrafttritt.deStblilehi . .wtd'Ö· '.:, '."" 

.: gewiesen werden können. gienabbau auftauen: Druck 'gesetzt: Die bayens'che~~erun~fdiOhilide . ," 
Dcr Vizekanzler, der sich 0 Politiker sollen, wie Be- geltungsmaßnahmen: Österreichische~'KW dürfm' 

über Haitiers .. letztklassige" schäftigte des öffentlichen nicht mehr in der Nacht dastlOgenärint..2·~Deu~ 
At.tacke ,,~utierst empört" Dienstes, kUnftig keine Abler- ren. Dazu Verkehrsmin.ister Streicner:j,Es bleilO&,1oe 
7.eUrtC. reUL'lerte zwpiffl~h: tieunt' mehr bekommen. . !ahrverboU" , ~ .•. :"/. ,(,,:,{;'·i<"JL:~',r.·,~i;;"":';'7\('::;;!'~·~;';":-:'!';;: 
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Waädh~8mru~ ~CIDU~ilTI~D~fi ·lliJ~®D[illfi 
~rotl Entia~filliJßTIfID~CJ[IDtB1[fO~[KJU 

Wien (red.). Trotz der Entlastung dureh den brltl- die .auf Hypothesen' aufge­
sehen Untersuchungsberieht, nicht für die Ermor- baut habe, halte sich der bri­
dung lIon sechs Briten während des .Zweiten Welt- tische Bericht ,an die Fak­
kriegs lIerantwortlich zu sein, bleibt Bundespräsl- ten'. 
dent Wal~helm weiter aug der .Watehllst

M
• Dies Zustimmung kam auch 

stellte Nell Sher 110m US.Justlzmlnisterlum Dlens- von Außenminister Mock 
tag klar. und VP-Abgeordneten Khof. 

Man könne aus .dem Be- seiner Einheit keine briti- letzterer meinte Mittwoch, 
richt, so Sher, ,unmöglich sehen Kriegsgefangenen alle Anschuldigungen gegen 
schlußfolgern, daß Waldheim verhört worden sind. " Waldheim h~tten sich erneut 
nicht an den Verhören und Waldheim selbst hat den ,als unhaltbar" erwiesen. 
dem Verfahren beteiligt war, Bericht mit ,groBer Genug- Dem widersprach SP-Abge­
das zUm Tod der Komman- tuung' zur Kenntnis genom- ordneter Gmoser, der 
doangehörigen führte'. Elan men. In einem lv-Interview meinte, der Bericht habe be­
Steinberg, . Exekulivdirektor Dienstag abend meinte er, stätigt, daß Waldhelm von 
des World Jewish Cofigress er hoffe nun auch auf posi- Kriegsverbrechen gewußt 
(WJG) , hob hervor, der Be- tive .internationale Rückwir- haben mußte und daher 
richt zeige die ,Lüge Wald- kungen'. 1m Gegensatz zur mehrmals die Unwahrheit. 
heims, daß im Hauptquartier Historikerkommission 19B7, gesagt habe. ! 

RQeseffJ~«~(ffi~81J ~~sche~W~ tummru ~~~ 
.. VPoRi~~~®r ~~@]~fi. trntulbffi ~[P)CJ[}{]CIDDill]~[f 

lHaider sjprächft \Vmn "IUJUllfteli'$(Cl!n~«ll!!BIl1IHl!!!B" 
RIesenkrach zwischen ÖVP und FPÖ: FPÖ~Bun~~obmann 

,lider warf Mittwoch Vizekanzler Rlegler In Zusammenhang mit 
Jssen widerrechtlichen Abfertigung .UntersehlagungM \{or. Naeh 
uagraph 134 des Strafgesetzes wäre gegen Riegler Anzeige zU 
statten. Riegler konterte mit einer Klage gegen Halder. 

::r selbst. so Haider, werde das 
ht tun, doch er nehme an, daß die 
.atsanwaltschatt nun tätig werde. 
Ite es Vorerhebungen geben, er-
1e er, daß l1iegler seine Funktion 

VON CHRISTA ZÖCHLING 

jer Regierung zurücklegt. Haider 
wies auf einen Fall. bel dem je­
.,d strafrechtlich wegen Unter­
,Iagung verurteilt worden ist. der 
jmlich von einer Gebietskranken- . 
se einen .namhaften Betrag' auf 
1 Konto erh;;Jten hatte. 

lach Paragr3pn 134 kann jemand, 
sich .fremdes Gut im Wert von 

Ir als 100.000 Schilling angeeig­
. - .sei es durch Irrtum oder 
51 ohne sein Zutun' mit einer 
,iheitsstrafe von sechs Monaten 
fünf Jahren' bestratt werden. 

:h ein Irrtum liegt dann vor, wie 
izminister Foregger in einem 
lmentar zum Gesetz ausführt, 
n etwa jemand .über die Be­
Itigung des Täters zum Empfang 
rt hat'. Der Täter sei in diesem 
nicht jener, ·der den Irrtum be­
Jen hat, sondern der Empfän-

m fahrlässigkeit geht es, .wenn 
der Täler Tnlt den einschlägigen 

.chritten nit;ht bekannt gemacht 
obwohl er seinem Ssruf, seiner 

ständen nach dazu verpflichtet ge­
wesen wäre' .. 

Riegler wies die Vorwürfe als ,ver­
leumderische Unterstellung' zurück 
und kündigte rechtliche Schritte ge­
gen Haider an. 

Übrigens: Kurzfristig wurde ein 
ÖVP-Parteitag für 24. bis 26. Novem­
ber einberufen. Ursprünglich war Zu 
diesem Termin der Budget beschluß 
im Parlament .geplant. 

. .... ~omi:~~~M'wß~elf"ff@w-:~t 
·::ffiiroHll~·fin1i$"NBiI~meUllft''\[; 
;,~n~.~;~,~.~,~~·.':j; 

'.Seln 'polltlsches Cömebacft In 

~~~fi~i~: 
IIc/lltell,; ~ItMnler 'E>chauspleler,· 
Wtrd.'diiln;,Mahdat 7def'lJrol.r1n; 

·;1~~~~~:7r:~~~~:' 
burg~r·Ol!lfßelnderlllteii.und· SOU~ 
Mitte NOllQlmber.tm HOhen H.UD 
:-'i.neui!lrfJcl!;'[iingelobt .. wer-, 
den;f)ii(wer '01 November '1988 
ß2c:h '!in'lern~nAuGGlnElßderoQi-.; 
·!uoge'(:uin.dle~i<Clnftlge Un~ 
dsf OIrUnenillUo der Psrlementii-' 
g,elktlo" oyosaoohledt., .. · ;:r:t'.l1!'};' . 

, ".' '.. '!~." .. ;~.~ ... : f·jt~.o.i·~\: \~ ;' .. :.~:!\~:,~ 'i~ ,; ; .••• ~1.'t"l.~.: .~·.l 

lHlenIffi1lß$(Cl!ne 1Rl~~ßI!DIllI 
~1J1IiJ !B!«lllfte:m o /l))ll1IDl!nIl1lIlllW/ ~ 
. pp!lJJIl1IWJerelGlhrltileniln!IDfr"6 
In einer Reaktion auf die Drohung 

des bayerischen Verkehrsministers 
August lang, österreichische Fräch­
ter auf der Strecke des' Kleinen 
Deutschen Ecks nicht mehr von 
dem auf dieser Strecke' bestehende 

. Nachtfahrverbot auszunehmen, 
meinte am Mittwoch Tirols landes-· 
hauptmann Alois Partl, Bayern setze 
damit eine ,ungerechtfertigte Str8f~ 

. sanktion' als Reaktion auf das 
österreichische Lkw-Nachtfahrver­
bot. Für Salzburgs Landeshaupt­
mann KatsC;hthaler ist die Bayern­
Ankündigung elri ,harter Schlag für 
Salzburg' . Es gebe eine· Kündl· 
gungsfrist von zwei Jahren. auf die· 
Oslerralch nicht verxlchlen wOrdG, 

stizministerium, 
Es handle sich del'Zali2 
,vage Angelegenheit". 

o VORARLIBERG. 

In Vorarlberg haben $I~ 
und FPÖ auf die FortfOhf\Jnrj 
Zusammenarbeit geeinigt. 
Obmann Grabher bleibt 

Minister Busek 
bung einer .SI "I",nl,.nl<", 

geschlagen, 
ende bel .. nllcnr .. r·h .. nr1,~m 
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äsentierte sich nach dem schweren Erdbeben als unentwirrbare Masse 
Irben zahlrciche Menschen injlachgedTÜcktenAutos. 
______________ Funkbild: .. Die Presse"/ap (Dexter Dang) 

vnIß~]eit IDlach M~dm~wedhl§en 
:relI1Z folgt 2llUlf JH[~Iffi~«!lker 
lrungsspitze 
,tralkomitee 
ristig ein be­
ngste Polit­
, als "Falke" 
en General­
die Jangjäh-
Honeckers, 
und Herr-

mann. Jl{renz schlug am Mittwoch abend nn 
einer im staatlichen TV verlesenen Rede 
selbstkritische Töne an und versprach eine 
Wende. Der Exodus won DDR-lBürgerlll sei ein 
"großer Aderlaß". Die Partei habe die gesell­
schaftliche Entwiddalll1g nAcht real genug 
eingeschätzt und lllicht rechtzeitig lilie richti­
gen Schlußfolgerungen gezogen. Das Zen­
tralkommUee 'Werde fillll!{üm einhenllfen. 

'ar, 15t zuletzt besonders wegen 
!iner Informationspolitik unter 
'eschuß g~raten. 
Honecker hat, wie eine weitere 
DN-Mitteilung wissen ließ, das 
K gebeten, ihn aus gesundheitli­
Jen Gründen aus seinen Ämtern 
1 entlassen. Er selbst hat die 
'ahl seinL's Stellvertreters im 
mt des Staatsratsvorsilzenden, 
gon Krenz, als Nachfolger vorge­
:hlagen. Krenz, der auf der inter­
ationalen Nachrir.:htenbörse 
:hon länger als "Kronprinz" ge­
lndelt worden war, dürfte wie 
~r scheide.nde Honecker die 
ichtigslen !,!achtpositionen auf 
:ine Persun vereinigen: Der Ge­
~ralsekretär der SED ist zugleich 
taatsratsvorsitzer.Jer und Vorsit­
:oder des Nationalen Vertcidi­
Jngsrates. An dieser Mochtkon­
!ntration hat allem Anschein 
Jch der nunmehrige Machtwech­
:1 nichts g(;ändert. . 
Krenz gilt als ideologischer Fal­
~, Ihm wurde zeitweilig vOTge­
orfen, daß er gerne Alkohol 
inke. Andere Quellen wollen 
issen, dall er schwer zucker-

krank sei. So scheint seine Bestel­
lung mehr auf eine Übergangsl())' 
sung denn auf einen echten Auf­
bruch zu Reformen hinzudeuten. 
Bonn warnte er jedenfalls in sei­
ner Rede vor Einmischung: Dies 
sei "in höchstem Maße friedens­
störend". Reformen würden in der 
DDR entschieden_ 

Die Entmachtung Honeckers 
und seiner Vertrauten kommt 
nicht ·überraschend. Besonders 
seit der in der Vorwoche offenbar 
kurzfristig anberaumten Moskau­
Reise des SED-Chefideologen Ha­
ger haben sich in Ostberlin und 
Moskau Gerüchte von einem be­
vorstehenden Machtwechsel in 
der DDH gemehrt. 

Schon Stunden vor der offiziel­
len Bekanntgabe des Honecker­
~ücktritts wurde am Mittwoch in 
den osteuropäischen Hauptstäd­
ten der Name des Nachfolgers 
bekannt. In Bann ließ der SPD­
Ehrenvorsitzende Willy Brandt 
Mittwoch früh erkennen, daß 

. auch er zu den Eingeweihten 
gehörte. Fortsetzung a1ifSeite 2 

Porträts, Wortlaute Seite 4 

'.'i :.' "', A .d.e~.ß../u!.n. 

. Angst :'Y@Ir .N~· 
.. ' ; .:.: ,!t. ~:' I" ''":.:.,'.', :;:.~ ... ; :.'''~-·;~:'·'·~~:.~·:'/r 

SAN FRANCISCO (mon, ag.). von' Santa 
Knapp 300 Menschen dürften in südlich VUIW".iln 

der Nacht auf Mittwoch in Kalifor- auf der setsmloJ.9lgu;c:h g'e1ä.~~ 
nien beim folgenschwersten Erd­
beben seit der großen Katastrophe Erdstöße , richtl~ten 
des Jahres 1906 ums Leben gekom- von 160 Kilometern sctlWG~ 
mensein. Die meisten Opfer gab es, den an. In dieser 
als eine zweistöckige Hochauto- sechs Millionen Mlmsicben. 
bahn zwischen San Francisco und Da die T~!~~~~~:~;~i~~~:~~.~ 
Oakland in sich zusammenfiel und Katastrophengebiet 
Hunderte Autos unter sich begrub. terbrochen waren, war 
Das Gebiet um San Francisco wur- den nach dem 
de zum Katastrophengebiet er- wie viele Menschen 
klärt, Präsident George Bush kün- gekommen waren. rt~._._~::~ 

digte staatliche Hilfe an. Experten sollen sich nach ersten 
schließen nicht aus, daß das seit nicht unter den Opfern bsftndeg· 
Jahren befürchtete"Riesenbeben" In den nächsten Tagen dürft4i 
in den kommenden Tagen folgen öffentliche Leben in San 
könnte. und Umgebung völlig "W:tWl'IJIII'.\t 

Das Erdbeben der Stärke 6,9 auf brechen" da zahlreiche 
der nach oben nicht begrenzten Straßen' und Bri.Wken· 

. Richterskala hatte sich am Diens- . beschädigt oder aus Sjc:hel~.hl:.:i 
tag um 17.04 Uhr Ortszeit ereignet. gründen gesperrt wurden. 
Das Epizentrum Jg in ~er Nähe 

/~ _____ /) ~ ~I ~ ~1q .10.1~8E·' 
. IH!aidell': Rnegieli ., I . MIn~~ell§~arrn«ll \lNfll)1111tf?l"j>.oß 

muß als 9912~elr'66 §n~~ ~~g~nn 
vor G~1incM Alr'~e][§~®n~ 

WIEN ·(red.). Vizekanzler Josef 
Riegler müsse wegen "Unter­
schlagung" angezeigt werden und 
vor Gericht kommen. Sobald ge~ 
gen ihn gerichtliche Vorerhebun­
gen eingeleitet werden, müßte er 
von seinem Amt zurücktreten. Mit 
dieser Forderung hat gestern FP­
Chef Jörg Haider in ein Wespen­
nest gestochen. 
. Es geht um die widerrechtlich 

ausbezahlte Abfertigung bei Rieg­
lers Wechsel vom Nationalrat in 
die steirische . Landesregierung 
1983. Riegler äußerte sich "zutiefst 
empört und als Mensch zutiefst 
betroffen über diesen' Stil der. 
hemmungslosen . ~ggressivität". 
Die Gesprächsfahigkeit zu Haider 
sei, solange diese Angelegenheit 
nicht ordentlich bereinigt werde', 
zerstört, sagte Riegler. Haider 
werde geklagt. Der Vizekanzler 
hat gestern den Betrag samt ziri­
sen lnHöne von mehr als einer 
Million Schilling an die Parla­
mentsdirektion überwiesen. 

Der Kärntner FP·Landeshaupt­
mann bezog sich bei seinem Ruf 
nach dem Staatsanwalt auf § 134 
des Strafgesetzbuches. Demnach 
sei jemand ein Straftäter, der ein 
irrtümlich ausbezahltes Guthaben 
einbehalte, obwohl er wissen müs­
se, daß es ihm nicht zustehe. 
Riegler hätte das eben wisst!. 
müssen, argumentierte Haider, 
denn schließlich habe ja die ÖVP 
die Gesetzesänderung immer als 
ihren Erfolg reklamiert. 

Lf!xikon, Fometzung Seite 5 

WIEN (lias.). Die mittel:iilu 
Wirtschaft 
gegen weitere .n.IIreltJ.:«"'" 

zungen. Diese 
ein "heikler 
stern 
gang i)CJrIU~i8eJ 

tion !L~:~~i:~S! ÖVP-
nach 
elnein 
mehr /;J<:~"""J5' erbrc)'ghß 
Die Besichäftilflung 
Kräfte müsse fle:Kib.lf!ll"·' 

. habt und besser 
von Branchen und 
zugeschnitten werden. 

Der geltende - "serur 
dige" - Stromtarif 
Großabnehmer und 
die mittelständische' W;,""""r"~l 
müsse hingegen urll~~r~r;~ 
se bezahlen, sagte Selnw~l;r\l~ 
ter. Er kündigteein~' 
rung" der Tarifstrukm 
schaftsbund-Präsidenß I 
Maderthanerdrängte m 
ten 
allgemeine 
bessere Eigenk.apitalat~~~I:,:m 
der Wirtschaft .. 

Schüssel verwies 
eine "Bedrohung der 1\l"lov,,,,,,.,r:u 
gung" durch Pläne rur RU!UQ 
märkte. Er plädierte ftlr 
"Vergabevernunft", dlll 
tragt~n Vorhaben 
nommen einem Dri 
kaufstLäche Österreichs 
chen. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberstaatsanwaltschaft Wien 

OStA 24300/89 

o 

Wien, am 6. November, 1989 
Museumstraße 12 
A-1016 Wien 

Briefanschrift 
A-1016, Postfach 51 

Telefon 
o 22 2/96 22-0* 

Sachbearbeiter 0 r. 8 i e r 1 ein 

t· 
i f.l'''r.r;of ~ ~.;:~~~ .. ~ DRINGEND' '"':;1''''' !. :".' , . 

. Ot-hq,·AÖ4/ Ii-i .lIft' 
Betrifft: Strafanzeige gegen Vizekanzler Dipl.lng. Jasef 

Riegler 
wegen § 134 Abs. 1 und 3 StG8. 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

in Wie n 

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien 

beehrt sich, unter Bezugnahme 

auf § 8 Abso 1 StAG und den 

Vorbericht vom 31. Oktober 1989, 

OStA 24261/89, den Bericht der 

Staatsanwaltschaft Wien vom 

30. Oktober 1989, 15 a St 78662/89, 

mit dem Ersuchen um Kenntnis-

nahme und dem Bericht vorzulegen, 
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daß beabsichtigt ist, das seitens der Staatsanwaltschaft 

Vorgeschlagene Vorgehen nach § 90 Abs. 1 StPO derzeit nicht 

zu genehmigen. 

Zunächst kann der Auffassung der Staatsanwaltschaft, 

wonach der in Rede stehende Sachverhalt mangels Vorliegens 

eines Irrtums im Bereiche der für die Auszahlung des 

inkriminierten Entschädigungsbetrages verantwortlichen 

Beamten der Parlamentsdirektion schon objektiv nicht den 

Tatbestand der Unterschlagung nach dem § 134 StGB erfülle, 

nicht gefolgt werden. Denn nach der Aktenlage war den für 

die Anweisung der Entschädigung gemäß § 14 

Abs. 2 Bezügegesetz in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr 273/1982 zuständigen Beamten der Parlaments­

direktion zum Zeitpunkt ihrer aktenmäßigen Verfügung 

am 15. Dezember 1983 nicht bekannt, daß der Angezeigte 

Dipl.Ing. Riegler am 16. Dezember 1983 zum Mitglied 

der Steiermärkischen Landesregierung gewählt werden sollte; 

da sohin durchaus indiziert erscheint, daß Dipl.Ing. Riegler 

wegen seiner Wahl zum Abgeordneten der Landesregierung 

zufolge seines Schreibens an die Hauptwahlbehörde vom 

14. Dezember 1983 mit Wirkung vom 27. Dezember 1983 auf 

sein Mandat als Abgeordneter zum Nationalrat 

verzichtet hat, ist die Zuerkennung des Anspruchs auf 

Entschädigung durch die Parlamentsdirektion gemäß 

§ 14 Abs. 2 des Bezügegesetzes zumindest rechtlich 

bedenklich. Allerdings war Dipl.Ing. Riegler zum Zeitpunkt 

der Zahlungsanweisung offenbar noch Abgeordneter zum 
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Nationalrat, sodaß die Frage der Anwendbarkeit des 

§ 14 Abs. 2 Bezügegesetz - wonach eine Entschädigung nicht 

gebührt, wenn ein Mitglied des Nationalrates wegen seiner 

Wahl turn Mitglied einer Landesregierung von dieser 

Funktion ausscheidet - noch einer näheren Prüfung 

bedürfte. 

Abgesehen davon wäre der vorliegende Sachverhalt im 

Falle einer strafrechtlich relevanten Zueignung der 

Entschädigungssumme aber dem Tatbild des § 134 StGB zu 

unterstellen, weil die Zahlungsanweisung in irriger 

Unkenntnis der Beamten der Parlamentsdirektion über den 

Umstand der bevorstehenden Wahl von Dipl.lng. Riegler 

zur Steiermärkischen Landesregierung stattgefunden hat. 

Darüber hinaus umfaßt die in Rede stehende Bestimmung aber 

auch "sonst ohne Zutun" des Täters "in seinen Gewahrsam 

geratenen Güter, sodaß die Subsumtion eines allfälligen 

deliktischen Verhaltens jedenfalls unter die angeführte 

Bestimmung (§ 134 Abs. 1, dritter Deliktsfall) zu 

erfolgen hätte. Zudem läßt sich nach Meinung der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien an Hand des derzeitigen 

Ermittlungsstandes entgegen der Auffassung der Staatsan­

waltschaft Wien eine verläßliche Aussage zur subjektiven 

Tatseite (noch) nicht treffen,sondern wären diesbezüglich 

weitere Erhebungen erforderlich. 

Im übrigen ist der Staatsanwaltschaft allerdings 

beizupflichten, daß das Vorliegen des materiellrechtlichen 

Strafaufhebungsgrundes der Verjährung nach dem 
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§ 57 StGB evident erscheint, weil der Auftrag zur Auszahlung 

des Entschädigungsbetrages bereits am 15. Dezember 1983 

seitens der Parlamentsdirektion an das Bundesrechenamt 

erlassen wurde. Auch diese Frage kann nach ha. Ansicht erst 

dann verläßlich beantwortet werden, wenn der Zeitpunkt 

der Verfügungsmöglichkeit über die Summe durch 

Vizekanzler Dipl.Ing. Riegler zufolge Einlangens auf seinem 

Konto und Kenntnisnahme von diesem Umstand feststeht. 

Zwar kann nach der Lebenserfahrung angenommen werden, daß 

eine allfällige tatbildliehe Zueignungshandlung in relativ 

engem zeitlichen Konnex zur Zahlungsanweisung steht, 

angesichts des besonderen öffentlichen Interesses an der 

strafrechtlichen Beurteilung des in Rede stehenden Falles 

erscheint es jedoch geboten, die Verjährungsfrage .------------
~deytig und z~ei zu prüfen. 

Es wird daher ungeachtet des darüber hinaus indizierten 

Vorliegens des (weiteren) Strafaufhebungsgrundes der 

tätigen Reue nach § 167 StGB - Vizekanzler Dipl.Ing. Riegler 

hat den inkriminierten Betrag samt Zinsen am 18. Oktober 1989 

an das Bundesrechenamt in Wien zur Einzahlung gebracht 

in Aussicht genommen, die Staatsanwaltschaft Wien 

anzuleiten (§ 29 Abs. 1 StAG), vorerst durch geeignete 

staatsanwaltschaftliehe Erhebungen (unter Vermeidung der 

durch Befragung des Angezeigten durch Sicherheitsorgane, 

den Zeitpunkt der faktischen Verfügungsmöglichkeit des 

Adressaten über den Entschädigungsbetrag zu konkretisieren, 

.. 
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um eine verläßliche Entscheidungsgrundlage zur abschließenden 

Beurteilung der Verjährungsfrage zu schaffen. Dies 

insbesondere auch mit Rücksicht darauf, daß die 

Schadensgutmachung im Sinn des § 167 Abs. 1 Z 1 StGB 

(erst) am Tage vor der Vornahme der ersten staatsanwalt­

schaftlichen Verfügungen; (fernmündlich wurde beim 

Leiter der Staatsanwaltschaft Wien Hofrat Dr. Olscher, 

erhoben, daß das bezughabende Tagebuch 15 a St 7B662/B9 

am 19. Oktober 19B9 aus Anlaß der an diesem Tag erschienenen 

Medienberichte angelegt wurde) erfolgte und das Kriterium der 

Rechtzeitigkeit vor allem von Medienberichterstattern in 

Frage gestellt werden könnte. In diesem Zusammenhang 

wurde von der zuständigen Sachbearbeiterin der 

Oberstaatsanwalt~chaft Wien bei Hofrat Dr. Olscher 

ermittelt, daß dieser in seiner Funktion als Behördenleiter 

erstmals am Nachmittag des lB. Oktober 19B9 von einem 

Redakteur der Wochenzeitschrift ."profil" durch Hinweis auf 

einen zu diesem Thema angeblich im Mittagsjournal dieses 

Tages ausgestrahlten Bericht mit dem vorliegenden 

Sachverhaltskomplex konfrontiert wurde. 

1 Berichtserstschrift 

Beilagenkonvolut 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 
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15 a St 78.662/89-6 

An dIe 

Oberstaatsanwaltschaft Wien 

§!:.!.!:l.!.!.!.:. Strafanzeige gegen Dipl.lng. Josef P.IEGLEP. 
wegen § 13~ StGß; 

§ 8 StAG; haG Vorbericht vom 25.10.1989; 

§!:.!:ls~.!~y!:.!:.!~~~~.!:.:. Staatsanwalt Dr. Josef Redl; 

!}~l.l~g!:!!.:. Kopien der Eingabe des Rechtsanwaltes 
D r • He i n r i eh WIll e namen s sei ne s Man dan t e n 
Dlpl.lng. Josef Rlegler vom 27.10.1989 • 

. Die im haG Vorbericht vom 

25.10.1989 vorgeschlagenen Er-

hebungsschritte sind durch die 

In. der Zwischenzeit eingelang-

ten Unterlagen gegenstandslos 

geworden. Hieraus ergibt sich 

folgender Sachverhalt: 

Dipl.Ing. Josef Rlegler 

gehörte dem Nationalrat seit 

4.1101975 an; mit Schreiben an 

die Hauptwahlbehörde vom 

14.12.1983 hat Dlp1.Ing. Josef 

. Riegler auf sein Mandat als Ab-

geordneter zum Nat lonal rat mi t 

Wir k u n g vom 2 7 . 1 2 • I 9 g 3 ver z ich -
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tet. An) 15.12.1983 stellte die Parlamentsdirektion sei­

ne Bezüge als Mitglied des Nationalrates ein und stellte 

fest, daß ihm gemäß § 14 Absatz 2 des Bezügegesetzes 

ein e e I nma I i ge E n t s c h ä d i gun g im 1 2 - f ach e n Aus ma ß des im 

Monat Dezember 1983 gebührenden Bezuges unter anteils­

mäßiger BerücksichtIgung der Sonderzahlungen zusteht 

und errechnete die Entschädigung mit S 744.772,--

brutto. Gleichzeitig erging ein diesbezüglicher Zah­

lungsauftrag .an das ßundesrechenamt. 

Den anweisenden Beamten war nicht bekannt, daß 

Dlpl.lng. Rlegler am 16.12.1983 zum ~Htglied der 

Steiermärkischen Landesregierung gewählt werden sollte, 

weshalb von der Ruhensbestinmung des § 14 Absatz 2 ßezü­

gegesetz kein Gebrauch gemacht wurde. 

Am 18.10.1989 zahlte Dip1.Ing. Josef Riegler den 

seinerzeit erhaltenen Entschädigungsbetrag S&~t Zinsen, 

Gesamthöhe S 929.260,--, an das ßundesrechenamt zurück. 

Nach der Auskunft des zuständigen Parlamentsdirek­

tors Dr. Rukser wurde der damalige Amtsvorgang vom dama­

figen Parlamentsdirektor Dr. Cerny und dem zuständigen 

Beamten Amtsdirektor Ableidlnger durchgeführt. Diesen 

Beamten war nIcht bekannt, daß Dipl.lng. P.iegler am 

16.12.1983 in die Steiermärkische Landesregierung ge­

wählt werden sollte. Außerdem sei gerade für den vorlie­

genden Fall - daß also ein Abgeordneter noch während 
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seiner Amtszeit als Abgeordneter in eine Landesregie­

run g k orrm t - der Ge set z es wo r t 1 au tun k 1 ar • 

Daraus ergibt sich, daß die Anweisung des Entschä­

digungsbetrages durch die Beamten der Par lamentsdi rek­

tion an Dip1.Ing. Josef Riegler gewollt und im ßewußt­

sein der Rechtmäßigkelt vorgenorrmen wurde. Es kann da­

her das Verhalten des Dipl.Ing. loser Rlegler - der den 

aus ge z a hIt e n Be t rag 1 n der F 0 1 ge 0 f f e nb a r von sei n em 

K 0 n t 0 ab geh 0 ben und ver b rau eh t hat - nie h t dem § 1 3 4 

(Absatz 1 und 3) StGB unterstellt werden, weil bei den 

ße am te n der Par I ame n t s dIr e k t ion k ein Irr t um ( als ein 

Verhalten, das durch falsche Vorstellung der Wirklich­

keit nicht oder nicht so gewollt war) vorgelegen ist. 

Noch weniger ist dem Angezeigten der Vorwurf zu machen, 

im Zeitpunkt der Zueignung bereits gewußt zu haben, daß 

ihm der angewiesene Betrag nIcht zustehe, zumal erst im 

Jahre 1989 auf Grund einer von der Parlamentsdirektion 

durchgefUhrten OberprUfung von ausgezahlten AbfertIgun­

gen fes t g e s teIlt wu r d e , daß die an Dip 1 • I n g • R 1 e g 1 e r 

vorzenonmene Auszahlung eines Entschädigungsbetrages 

dem Bezüge gesetz möglicherweise nicht entsprochen hat. 

Es wäre jedoch selbst dann, wenn man die Vorgangs­

weise der Parlamentsdirektion als "Irrtum" im Sinne des 

§ 134 StGB beurteilen und darGber hinaus auch noch einen 

ßereicherungsvorsatz des Angezeigten für erweisbar 
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erachten sollte, die Tat nach § 57 Absatz 2 und 3 drit­

ter Satz StGB verjährt, weil die fünf jährige Frist Ende 

1988 abgelaufen ist. Die Frage der. Strafaufhebung durch 

tätige n.eue muß daher nicht weiter geprüft werden. 

Es ist daher beabsichtigt, die Anzeige gegen 

Dipl.lng. Josef Riegler gemäß § 90 Absatz 1 StPO zurück­

zulegen und den Angezeigten und die Parlamentsdirektion 

hievon zu verständigen. 

Staatsanwaltschaft Wien 

am 30.10.1989 

... 
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D 

Wien, am 17. November 1989 
Museumstraße 12 

REPUBliK OSTERRIERCH 
Oberstaatsanwaltschait Wien 

Dringend 
A-1016 Wien 

OStA 24505/89 

Briefanschrift 
A-1016, Postfach 51 

tq.[Ü~_i~ -2 ~_ A;( 4 -I.Jt H,·,{t{ t, ~ :relefon 

BUNOESN'IiNISTERIUM FÜR JUSTIZ ~ 222/9622-0' 

'1 " .;.' ~" ':'9 Einget I:' ;":, ·:"i. <: Isachbearbeiter 

f I ' 
:>Ll.It<lappc 363 
. I 

I~L 
! 10 .A~~/h-Wl.ll~ 

._~_. __ .. __ ....... _ •.•• " .. '~_""" '1' 
• 

Dr. Bierlein 

(DW) 

Betrifft: Strafanzeige gegen Vizekanzler 
Oipl.lng. Josef RIEGLER wegen § 134 
Abs. 1 und 3 StGB. 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

in Wie n 

Die Oberstaatsanwaltschaft 

Wien beehrt sich, unter Bezugnahme 

auf § 8 Abs. 1 StAG und die 

ha. Vorberichte, zuletzt vom 

6~ November 1989, OStA 24300/89, 

den Bericht der Staatsanwaltschaft 

Wien vom 10. Novemb~r 1989, 15 a 

St 78662/89, mit dem Ersuchen um 
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Kenntnisnahme und den Bericht vorzulegen, daß nunmehr· 

beabsichtigt ist, das von der Staatsanwaltschaft Wien 

in ihrem Bericht vom 30. Oktober 1989 in Aussicht 

genommene Vorgehen nach dem § 90 Abs. 1 StPO zu 

genehmigen. 

Nach dem Inhalt der in Ablichtung angeschlossenen 

Auszüge aus dem Konto des Angezeigten Vizekanzler 

Dipl.lng. RIEGLER bei der Raiffeisenbank Wien, 

Zweigstelle Hietzinger Hauptstraße (Nr. 3.023.140) 

ergibt sich, daß der in Rede stehende Entschädigungs­

betrag in der Höhe von 698.458 S (es handelt sich 

hiebe i offensichtlich um die Nettosumme) am 27. Dezember 

1983 auf dem angeführten Konto gutgeschrieben und der Betrag 

in der Folge überwiegend bereits im Jänner 1984, 

am 15. Februar 1984 zur Gänze behoben war. Die im 

konkreten Fall Platz greifende fünf jährige Verjährungsfrist 

",' . 

des § 57 Abs. 3 StGB ist daher spätestens am 15. Februar 1989 -

sohin mehrere Monate vor der erst im Oktober 1989 

erfolgten Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden vom 

vorliegenden Sachverhalt - abgelaufen. Da das Straf­

verfolgungsrecht sohin zum damaligen Zeitpunkt bereits 

erloschen war (eine allfällige Verlängerung der Ver­

jährungsfrist ist nach Lage des Falles auszuschließen) ,er­

übrigt sich eine weitere Prüfung des Vorliegens 

vor allem der subjektiven Tatbestandserfordernisse 

des § 134 Abs. 1 StGB. 

Die von der Staatsanwaltschaft Wien im erwähnten 

.. 
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Bericht vom 30. Oktober 1989 vorgeschlagene Zurück­

legung der Anzeige gemäß dem § 90 Abs. 1 StPO 

entspricht daher auf Grund der nach der Aktenlage 

nunmehr eindeutigen Klärung der Verjährungsfrage der 

Auffassung der Oberstaatsanwaltschaft zufolge 

der Sach- und Rechtslage. 

1 Berichtserstschrift 

Beilagen 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 
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a)J1 78.662/89-9 

Betrifft: Strafanzeige gegen Dipl,. Ing. Josef RIEGLER we­
gen § t34 StGB; 

§ 8 StAG; Vorbericht vom 25.10.1989 und 
30.10.1989; 

Berichtsverfasser: Staatsanwalt Dr. Josef REDL; 

Anlage: Kopie der Ein~abe des Rechtsanwaltes 
Dr. Heinrich WILLE vom 8.11.1989. 

Im Nachhang zum Vorbericht 

vom 30.10.1989 wird eine Kopie der 

Eingabe des Rechtsanwaltes 

Dr. Heinrich WILLE vom 8.11.1989 

samt Kontoauszügen bezügl ich des 

Kontos des Di pl. Ing. Josef RIE~LER 

bei der Raiffeisenbank Wien, Konto-

Nr. 3.023.140, übermittelt. Es er­

gibt sich daraus, daß der Angezeig­

te den ihm im Dezember 1983 ange-

wiesenen Entschädigungsbetrag spä-

testens ~1itte Februar 1984 zur Gän-

ze vom genannten Konto abgehoben 

und für eigene Zwecke verbraucht 

hat. Es ergibt sich somit für 

die Frage der Verjährung ein 
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Ablauf der Verjährungsfrist Mitte Februar 1989. 

, ~ 
I 

staatsanwaltschaft Wien 

am 10.11.1989 

~' 
i 
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